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Geschäftsführung 

§ 114. (1) Zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft sind alle Gesellschafter berechtigt und 
verpflichtet. 

(2) Ist im Gesellschaftsvertrage die Geschäftsführung einem Gesellschafter oder mehreren 
Gesellschaftern übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. 

(3) Ein geschäftsführender Gesellschafter ist verpflichtet, der Gesellschaft die erforderlichen 
Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Geschäfte Auskunft zu erteilen und 
Rechenschaft abzulegen. 

(4) Ein Gesellschafter darf im Zweifel die Führung der Geschäfte nicht einem Dritten übertragen. Ist 
die Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu 
vertreten. Das Verschulden eines Gehilfen hat er in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes 
Verschulden. 


